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Seit der Krise des europäischen Grenz-
regimes im Jahr 2015 diskutiert die Öf-
fentlichkeit kontrovers über das Thema 
Flucht und Asyl: Zivilgesellschaftliches 
Engagement steht Ablehnung und Aus-
grenzung gegenüber. Auf politischer Ebene 
wurden in der Folge Gesetze zur Gewähr-
leistung eines humanitären Schutzes ver-
schärft und zugleich eine Debatte über die 
Notwendigkeit von Integrationsmaßnahmen 
angestoßen. „Deutsche Leitkultur“ und 
Nützlichkeitsaspekte der Schutzsuchenden 
bestimmten in weiten Teilen die Diskurse: 
Tradition und kulturelle Identität werden 
der Tatsache, dass die Bundesrepublik 
Deutschland bereits eine Migrationsge-
sellschaft ist, entgegengestellt; Teilhabe 
und Inklusion der betroffenen Personen wird 
somit erschwert, in Teilen sogar bewusst 
verhindert. Entsprechend wird Integration 
von Migrant*innen als Anpassungsprozess 
am Status quo verstanden.

Das Büro für freie Kultur- und Jugendarbeit 
e.V. (Kulturbüro Dresden) stellt sich dieser 
weithin geläufigen Auffassung entgegen 
und beteiligt sich an der nachhaltigen Ge-
staltung einer inklusiven Gesellschaft, 
fördert das Gemeinwohl und stärkt eine 
demokratische Kultur. Es orientiert sich in 
seiner Arbeit an den Kinder- sowie den all-

gemeinen Menschenrechten und spricht 
sich gegen jede Form von gruppenbe-
zogener Menschenfeindlichkeit aus.

Mit dem Projekt „Auf Augenhöhe – Empo-
werment für Migrant*innenorganisationen“ 
konnten wir in den letzten beiden Jahren 
zahlreiche Initiativen und Vereine im 
ländlichen Raum unterstützen und so einen 
wesentlichen Beitrag für eine starke Zivilge-
sellschaft leisten. Integration ist keine Ein-
bahnstraße und so schauen wir optimistisch 
nach vorn, um weitere Räume für eine le-
bendige Demokratie und das zahlreiche En-
gagement der sächsischen Zivilgesellschaft 
zu eröffnen.

Inhaltsverzeichnis

http://www.kulturbuero-dresden.de
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2. Was war?

Integration bedeutet für uns Vielfalt und 
Teilhabe. Migrant*innenorganisationen 
können in ihrer Vielfalt als wichtige ge-
sellschafts- und integrationspolitische 
Akteure wirken und zudem die Partizi-
pationsmöglichkeiten für Migrant*innen 
fördern. Der Selbstorganisierungsgrad von 
Migrant*innen steht in Sachsen jedoch 
noch am Anfang. In den alten Bundes-
ländern haben sich seit den 1960er Jahren 
starke Migrant*innenorganisationen heraus-
gebildet, die der Community Sichtbarkeit 
verleihen, ihr eine Stimme geben und die 
spezifischen Interessen im Rahmen des de-
mokratischen Meinungsbildungsprozesses 
in die (mediale) Öffentlichkeit, an Politik, 
Verwaltung und Wirtschaft rückkoppeln. 
Dies fördert die Teilhabe an der Gesellschaft 
auch von Menschen, deren Interessen sonst 
nicht sicht- und hörbar wären. Migrant*in-
nenorganisationen sind wichtige Partner 
in der Integrationsarbeit, nicht zuletzt, weil 
sie Engagement fördern und als Mediatoren 
zwischen Mehrheitsgesellschaft und Zuge-
wanderten wirken. Nach wie vor bestehen 
jedoch grundlegende Unterschiede zwischen 
Migrant*innenorganisationen in den neuen 
und alten Bundesländern, so ist die Zahl 
der Migrant*innen in den ostdeutschen 
Bundesländern weitaus geringer als in den 
westlichen. In Sachsen sind es lediglich 
7,2 Prozent (Statistisches Bundesamt 2018, 
S.41). In den Landkreisen Mittelsachsen und 
Sächsische Schweiz / Osterzgebirge beträgt 
der Anteil an Menschen mit Migrationshin-

tergrund nur zwischen drei und vier Prozent. 
In den neuen Bundesländern existieren zu-
sätzlich Rahmenbedingungen, welche die 
Integration von Migrant*innen erschweren, 
zum Beispiel verhältnismäßig hohe Berüh-
rungsängste sowie offene Ablehnung ge-
genüber Migrant*innen. Diese wiederum 
sind häufiger Diskriminierungserfahrungen 
ausgesetzt und haben geringere berufliche 
Chancen, vor allem außerhalb der Zentren 
(vgl. Weiss 2018, S.141).

Politisch spielte das Thema Integration 
bis zum Jahr 2015 kaum eine Rolle und 
war zudem selten Thema im öffentlichen 
Diskurs. Aufgrund der schwierigeren Ar-
beitsmarktlage, aber auch aufgrund von 
Alltagsrassismus, gibt es eine relativ hohe 
Abwanderung – auch von Engagierten in 
Migrant*innenorganisationen – in die alten 
Bundesländer. Während dort zahlreiche 
Migrant*innenorganisationen existieren und 
sich professionelle Dachorganisationen mit 
hauptamtlichem Personal entwickelt haben, 
engagieren sich in den neuen Bundes-
ländern, so auch in Sachsen, oft kleine, nicht 
formell organisierte Initiativen und Vereine. 
Die Netzwerke befinden sich hier noch im 
Aufbau und die Dachverbände sich noch in 
der Startphase. Die überwiegende Mehrheit 
der Zugewanderten gehört der ersten Ge-
neration an. Den bestehenden Migrant*in-
nenorganisationen fehlt es oft an Er-
fahrungen in Organisation und Management 
sowie zu Zugängen zu Institutionen der 

Projektstand zu Beginn
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Mehrheitsgesellschaft. Zudem benötigen sie 
ein stärkeres politisches Selbstbewusstsein. 
Zugewanderten, die sich in Organisationen 
engagieren oder eigene Organisationen 
gründen möchten, fehlen „Vorbilder“ bzw. 
Möglichkeiten zum Austausch. Darüber 
hinaus ist bisher wenig bekannt über das En-
gagement und die zivilgesellschaftliche Par-
tizipation von geflüchteten Menschen – in 
der Forschung ist diesbezüglich ein Vakuum 
wahrzunehmen (vgl. Aumüller 2018, S.190). 
Im Bereich des Engagements und der Parti-
zipation von Asylsuchenden besteht ein de-
mokratisches Defizit, das einer dringenden 
Bearbeitung bedarf (ebd.). Essentiell er-
scheint uns dabei die Einbindung der Ziel-
gruppen in das Projekt von Beginn an. Nur 

so können bedarfsorientierte Angebote und 
ein nachhaltiger Strukturaufbau migran-
tischer Initiativen und Vereine gewährleistet 
werden. Jedoch ist auch festzuhalten, dass 
mit dem Entstehen „neuer“ Strukturen der 
„Integrationsprozess“ nicht abgeschlossen 
ist. Vielmehr muss stetig darauf geachtet 
werden, dass eine wirkliche Teilhabe sowie 
rassismuskritisches Denken in den Unter-
stützungsstrukturen zur Normalität wird. 
Daran wollen wir weiterarbeiten und freuen 
uns auf eine bunte und aktive Zivilge-
sellschaft.



5 6

3. Was ist?

Im Zeitraum 2018 bis 2019 wurden 
insgesamt 110 Maßnahmen in drei Land-
kreisen sowie in Dresden durchgeführt. 
Diese umfassen Maßnahmen der Beratung, 
des Qualitätsmanagements und der Netz-
werkarbeit sowie verschiedene Qualifi-
zierungsangebote und Weiterbildungen. 
Insgesamt konnten allein im Rahmen der 
Weiterbildungen 278 Personen erreicht 
werden – davon 253 Teilnehmer*innen mit 
Migrationserfahrung. Folgende Schwer-
punktthemen wurden in diesem Rahmen 
bearbeitet:

 n Grundlagen Projektentwicklung und 
Projektmanagement,

 n Grundlagen der Vereinsarbeit

 n Fördermittelakquise und Mittelabrech-
nung,

 n Integration und zivilgesellschaftliches 
Engagement,

 n Empowerment und Selbstorganisation,
 n Soziale Nachhaltigkeit im Verein sowie
 n Grundlagen der Mediennutzung (Social 

Media, Öffentlichkeitsarbeit).

Die einzelnen Schulungsangebote wurden 
durch eine projektbegleitende Be-
darfsanalyse der Zielgruppe entwickelt 
und umgesetzt. Die einzelnen Akteur*innen 
konnten somit die eigenen Wünsche und 
Bedarfe von Beginn an formulieren und ihre 
eigenen Projekte weiterentwickeln und auf 
den Weg bringen.

Projektstand heute

Maßnahmen im Projekt „Auf Augenhöhe“
im Zeitraum 2018 bis 2019

Beratung (76)

MultiplikatorInnen Schulung

Vernetzungsveranstaltung (2)

Netzwerkarbeit (9)

Sicherung
Qualitätsmanagement (2)

Basis: 110 Maßnahmen in den Landkreisen Mittelsachsen (36),
Sächsische Schweiz / Osterzgebirge (20), Meißen (8) und in Dresden und Chemnitz (48). Projektzeitraum: 04/2018-12/2019

Basis: 21 Multiplikatorenschulungen. Elf Schulungen im LK Mittelsachsen.
Sieben Schulungen im LK Sächsische Schweiz / Osterzgebirge. Eine Schulung in Dresden.

Teilnehmer*innen an Schulungen 2018-2019
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Verteilung der Beratungsthemen 2018-2019
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Basis: 76 Beratungen
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In insgesamt 76 Einzelfallberatungen 
konnten spezifische Fragen zu den 
einzelnen Vorhaben der Akteur*innen be-
arbeitet werden. Dies ging in den meisten 
Fällen mit einem Qualitätsentwicklungs-
prozess einher. Besonderes Augenmerk lag 
in den Beratungen vor allem in der Bereit-
stellung von Systemwissen sowie einzelner 
Vorlagen zur Dokumentation und dem Ab-
rechnungswesen der laufenden oder ge-
planten Projekte.

Die Beratungen verfolgten einen aufsu-
chenden Ansatz, d.h. dass die Mitarbei-
ter*innen des Projektes „Auf Augenhöhe“ 
vom Hauptstandort in Dresden in die ent-
sprechenden ländlichen Räume gefahren 

sind. Ein gelegentlicher Bedarf an Überset-
zungsleistungen konnte meist durch Ak-
teur*innen vor Ort gewährleistet werden. 
Vereinzelt wurden jedoch auch Sprach-
mittler*innen aus dem Pool des Kulturbüro 
Dresden zur Unterstützung angefragt.

Die einzelnen Beratungsthemen reichten 
von allgemeinen Kontaktanfragen zu 
möglichen regionalen und überregionalen 
Kooperationspartner*innen über Fragen zum 
Vereinsrecht und Projektmanagement bis 
hin zu Fördermöglichkeiten und Grundlagen 
einer allgemeinen Veranstaltungsplanung.

Zusammenarbeit mit den Zielgruppen im Projekt „Auf Augenhöhe“

Landkreis Mittelsachsen

Vereine
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Landkreis Sächsische Schweiz / Osterzgebirge

Initiativen
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4. Was wird? Wie geht es weiter?

In den zwei Jahren Projektlaufzeit konnte 
ein vielfältiges Netzwerk aufgebaut werden, 
sowohl zu Initiativen und Vereinen, zu 
den Ausländerbeauftragten und Integra-
tionskoordinatoren wie auch zur Politik 
auf Landesebene. Die gesammelten Er-
fahrungen, der mobile Ansatz und die be-
stehenden Kooperationen werden ab 2020 
im Rahmen des Modellprojektes »House of 
Resources Dresden+« fortgeführt. Mit den 
erweiterten Ressourcen sollen zukünftig 
einerseits individuelle Angebote weiterent-
wickelt und andererseits die Sichtbarkeit 
von Mirgant*innenorganisationen noch 
stärker erhöht werden. Das Modellprojekt 
„House of Resources“ wurde 2016 vom 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) ins Leben gerufen. Aktuell gibt es 
in Deutschland 14 House of Resources, bei 
denen lokal ansässige freie Träger Angebote 
zum Empowerment und zur Unterstützung 
von Migrantenorganisationen bereitstellen.

Das „House of Resources Dresden+“ ist ein 
Projekt des Kulturbüros Dresden – Büro 
für freie Kultur- und Jugendarbeit e.V., das 
seit 1993 gemeinnütziges Engagement in 
Dresden berät und unterstützt. Durch den 
Kooperationspartner Ausländerrat Dresden 
e.V., der seit 1990 in Dresden wirkt, wird 
die direkte Ein- und Anbindung des Projekts 
zu migrantischen Netzwerken, Initiativen 
und Vereinen sowie Beratungsangeboten in 
Dresden hergestellt.

Alle Angebote des House of Resources 
Dresden+ sind kostenfrei und richten sich 
an Engagierte in Dresden und den Land-
kreisen Meißen, Mittelsachsen sowie 
Sächsische Schweiz / Osterzgebirge. Ziel 
ist es, das gesellschaftliche Engagement 
und die Sichtbarkeit von Migrantinnen und 
Migranten zu stärken sowie die Migranten-
organisationen strategisch zu vernetzen. 
Dafür bietet das Team individuelle, un-
abhängige und bedarfsorientierte Be-
ratungen zu einer Vielzahl an Themen an. 
Ferner finden ganzjährig bedarfsgerechte 
Weiterbildungen statt. Durch eigene Ver-
anstaltungs- und Vernetzungsangebote 
wird der offene Austausch auf Augenhöhe 
unterstützt. Ebenso werden Kontakte zu 
anderen engagierten Menschen und Orga-
nisationen, wie auch Ansprechpartner*innen 
in Politik, Verwaltung und Wirtschaft ver-
mittelt. Über einen Mikroprojektefonds 
können mehrfach pro Jahr finanzielle Mittel 
für integrativ wirkende Projekte beantragt 
werden. Außerdem besteht die Möglichkeit 
in Dresden sowie bei den Kooperations-
partnern in Pirna, Freiberg und Nünchritz 
Veranstaltungstechnik und Moderations-
material kostenfrei auszuleihen.

Perspektiven

www.hor-dresden.de

http://www.hor-dresden.de
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5. Kooperationen

Dachverband sächsischer Migrantenor-
ganisationen e.V. (DSM) 

Der Dachverband sächsischer Migrantenor-
ganisationen e.V. (DSM) ist ein landesweit 
tätiger, demokratischer, überparteilicher und 
überkonfessioneller Verband, der die gesell-
schaftlichen, politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Interessen aller 
Migrant*innen und Menschen mit Migrati-
onserfahrung in Sachsen vertritt. Seit Pro-
jektbeginn haben wir eine enge Kooperation 
bei der Durchführung gemeinsamer Veran-
staltungen angestrebt. Wir unterstützen 
beim Aufbau ländlicher Migranten*innenor-
ganisationen und knüpfen neue Netzwerke.

Der DSM setzt sich ein für die

 n Förderung der politischen, demokrati-
schen Bildung

 n Förderung internationaler Gesinnung,
 n Toleranz auf allen Gebieten des Völker-

verständigungsgedankens
 n Förderung der Integration von Zuge-

wanderten, Menschen mit Migrations-
hintergrund, einschließlich Vertriebener 
und Spät-/AussiedlerInnen u.a. über 
Spracherwerb, Teilhabe am Arbeitsmarkt 
sowie Integration in Kitas, Schulen und 
Hochschulen

 n Förderung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern

 n Unterstützung der Verbandsmitglieder 
bei der Integrationsarbeit in Sachsen

 n Unterstützung der Gründung und Ent-
wicklung von Migrantenorganisationen

 n Abbau von Diskriminierung und Un-
gleichbehandlung von Menschen mit 
Migrationshintergrund in Sachsen

 n Mitwirkung bei der Förderung von De-
mokratie und Weltoffenheit in Sachsen

 n Interkulturelle Öffnung der sächsischen 
Verwaltung und Vermittlung interkultu-
reller Kompetenz*

Jugendliche ohne Grenzen

Jugendliche ohne Grenzen ist ein 2005 ge-
gründeter bundesweiter Zusammenschluss 
von jugendlichen Flüchtlingen. Die Arbeit 
der Initiative folgt dem Grundsatz, dass 
Betroffene eine eigene Stimme haben und 
keine “stellvertretende Betroffenen-Politik“ 
benötigen. Sie entscheiden selbst, welche 
Aktionsformen sie wählen, und auch, wie sie 
diese durchführen. JOG ist gegen jegliche 
Art von Diskriminierung, insbesondere: 
Rassismus, Faschismus & antimuslimischer 
Rassismus.

Jugendliche ohne Grenzen fordert:

 n ein großzügiges Bleiberecht für Alle
 n die vorbehaltlose Umsetzung der 

UNO-Kinderrechte
 n die Gleichberechtigung von Flüchtlingen 

mit den Einheimischen
 n die Legalisierung von Menschen ohne 

Papiere (sog. Illegale)

 n die Chancengleichheit vor allem in den 
Bereichen Bildung und Arbeitsmarkt

 n das Rückkehrrecht für unsere abgescho-
benen Freundinnen und Freunde!*

Für das Projekt „Auf Augenhöhe“ ist die 
bundesweite Initiative JoG Türöffner und 
Inputgeber zugleich. So konnten wir durch 
die Kooperation erst die entsprechenden 
Bedarfe ermitteln und passgenaue Angebote 
formulieren. Auch konnten wir dadurch 
unseren eigenen Fokus entsprechend 
anpassen.

AG Asylsuchende e.V.

Die „Arbeitsgruppe Asylsuchende“ setzt 
sich für die Verbesserung der Lebens-
bedingungen von Geflüchteten und den 
Abbau von Vorurteilen in der deutschen Ge-
sellschaft ein. Gegründet wurde die AG 2008 
als Zusammenschluss verschiedener Vereine, 
Initiativen und Einzelpersonen im Landkreis 
Sächsische Schweiz / Osterzgebirge. Seit 
2016 betreibt der gemeinnützige Verein das 
Internationale Begegnungszentrum in Pirna. 
Neben regelmäßigen Angeboten, wie dem 
Frauentreff, einem Empowermentprojekt, 
dem Sprachcafé und einer Fahrradwerkstatt, 
organisiert der Verein ganzjährig vor Ort 
eine Vielzahl an interkulturellen Veran-
staltungen. Für ihr Engagement wurde die 
AG mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem 
Sächsischen Förderpreis für Demokratie 
(2011 und 2013) und dem Sächsischen Inte-

grationspreis (2009 und 2013).

Neue Heimat e.V.

Der Verein Neue Heimat e.V. wurde 2016 von 
Migrant*innen und Deutschen mit dem Ziel 
gegründet, die Vertiefung und Verbesserung 
des Integrationsprozesses in Freiberg zu 
fördern. Im Vordergrund der Arbeit steht 
die Eigeninitiative der Migrant*innen sowie 
die Stärkung des bürgerschaftlichen En-
gagements. Hierzu beteiligt sich der Verein 
aktiv am politischen, gesellschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Leben der Stadt 
Freiberg. Ganzjährig initiiert und organisiert 
der Verein thematische Veranstaltungen, Ge-
sprächsabende, Seminare und sportliche Ak-
tivitäten. Mit dem integrativen Familientreff 
werden gezielt Kinder und Jugendliche ge-
fördert. Als „Migrationszentrum“ bietet der 
Verein eine zentrale Anlauf– und Erstkon-
taktstelle für Migrant*innen und zugleich 
eine offene Begegnungsstätte für alle 
Menschen in Freiberg. Außerdem bestehen 
eine Vielzahl an Kooperationen mit anderen 
sächsischen Vereinen und Initiativen im 
Landkreis. Derzeit sind 150 Mitglieder im 
Verein aktiv.*

*Inhalte auszugsweise gemäß der Selbstdarstellungen 

der Organisationen.

http://dsm-sachsen.de/
http://dsm-sachsen.de/
http://jogspace.net/
https://www.ag-asylsuchende.de/
https://www.ehrenamt.sachsen.de/engagementboerse/verein/7230
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Wer sind wir? – Angaben zum Verein

 n Wie setzt sich der Verein zusammen?
 n Wie viele Mitglieder hat er?
 n Was sind die Ziele? Wofür engagiert sich 

der Verein?
 n Welche Rechtsform bzw. Organisations-

form liegt vor?
 n Seit wann besteht der Verein?
 n Wie finanziert sich der Verein?

Warum wollen wir etwas tun? – Bedarf/
Ausgangslage

 n Welche Notlagen/Probleme/Missstände  
fordern uns heraus?

 n Welcher Bedarf soll abgedeckt werden?
 n Wie ist die genaue Situation auf dem Ge-

biet, wo wir etwas tun wollen?
 n Gibt es ähnliche Angebote?

Für wen? bzw. mit wem wollen wir 
etwas tun? – Zielgruppe

 n An wen richtet sich das Vorhaben?
 n Warum richtet sich das Angebot genau an 

diese Zielgruppe bzw. diese Zielgruppen? 
 n Wie soll die Zielgruppe erreicht werden?
 n Wie setzt sich die Zielgruppe genau zu-

sammen?

Wozu wollen wir etwas tun? – Ziele

 n Was sind die Ziele des Projektes?
 n Was soll erreicht werden?

Was wollen wir tun? – Inhalte

 n Was sind die Inhalte des Projektes? Was 
soll inhaltlich passieren?

 n Welche Leistungen sollen erbracht 
werden? Welche Veranstaltungen sind 
geplant?

 n Was für Programme sollen angeboten 
werden?

Wie wollen wir arbeiten? – Methoden

 n Mit welchen Methoden und Arbeits-
formen wird gearbeitet?

Wo soll das Projekt umgesetzt werden? 
– Ort

 n An welchem Standort findet das Projekt 
statt?

 n In welchen Räumen?
 n Wo befindet sich das Projektbüro?

Wann soll das Projekt durchgeführt 
werden? – Projektzeitraum

 n Wann beginnt und endet das Projekt?
 n Wie ist die Dauer?
 n Gibt es Projektphasen?

Durch wen soll die Arbeit geleistet 
werden? – Personal

 n Welches Personal wird gebraucht?
 n Welche Aufgaben übernehmen die ein-

6.1. Checkliste: Konzeptinhalte*

zelnen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter?

 n Welche Qualifikationen sind notwendig 
und welche sind vorhanden?

 n Wie ist der Status der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, d.h. arbeiten sie ehren- 
namtlich, auf Honorarbasis oder als An-
gestellte des Vereins?

 n Mit welchem zeitlichen Umfang werden  
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
schäftigt?

 n Wer ist wofür verantwortlich?

Womit soll gearbeitet werden? – 
Kosten- und Finanzierungsplan, Aus-
stattungsbedarf

 n Welche sachlichen Mittel werden  benö-
tigt?

 n Wie hoch sind die Kosten, d.h. welche fi-
nanziellen Mittel werden benötigt?

 n Wie erfolgt die Finanzierung, d.h. woher 
kommt das Geld?

 n Auf welcher rechtlichen Grundlage er-
folgt die Arbeit? (z.B. SGB VIII, SGB II,  
SGB XII)

Was ist das Neue an dem Vorhaben? – 
Einmaligkeit

 n Was ist das Innovative an dem Projekt?
 n Wodurch grenzt es sich von anderen 

bzw. ähnlichen Projekten ab? („Das Be-
sondere an unserem Vorhaben ist...“)

Wie wird die Nachhaltigkeit und Lang-
fristigkeit gewährleistet? – Nachhal-
tigkeit

 n Können Aussagen zur Fortführung des 
Projektes nach Ablauf der Förderung 
gemacht werden bzw. zu Nachfolgepro-
jekten?

 n Werden Multiplikator*innen ausge-
bildet?

 n Gibt es eine Handreichung, Veröffentli-
chung, Internetpräsentation usw.?

Wie erfolgt die Qualitätssicherung und 
Evaluierung? – Wirksamkeit

 n Welche Methoden der Qualitätssiche-
rung werden eingesetzt?

 n Wie erfolgt die Evaluierung, z.B. intern 
oder extern, durch Befragung von Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern?

Wie erfolgt die Öffentlichkeitsarbeit? – 
Public Relations

 n Wie wird auf das Projekt aufmerksam 
gemacht?

 n Wird in der Zeitung berichtet werden?
 n Wird es einen Internetauftritt geben?

Mit wem wird zusammengearbeitet? – 
Vernetzung und Kooperation

 n Gibt es bereits Partner, mit denen zu-
sammengearbeitet wird?

6. Hilfreiche Informationen 
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 n Wird es eine Vernetzung mit anderen 
Projekten geben?

 n Wie erfolgt die Einbindung in bereits 
bestehende Strukturen und Netzwerke?

Wer sind die Ansprechpersonen? – 
Kontakte

 n Wer ist für das Projekt verantwortlich?
 n Wer kann Auskunft geben?
 n Wann und wie ist diese Person erreich- 

bar? (E-Mail, Telefon, Anrufbeantworter,  
Anwesenheitszeiten)

Wie heißt das Projekt? – Projektname

 n Gibt es einen kurzen, einprägsamen 
Namen, der zum Projekt passt? Hier 
lohnt sich oft ein Brainstorming. Weit 
verbreitet sind Abkürzungen. Diese sind 
jedoch nur sinnvoll, wenn ein unmittel-
barer Bezug zum Projekt besteht. Mit-
unter empfiehlt es sich, unter den Titel 
noch eine Ergänzung zu schreiben, z.B.

 n KOMMiT: Kompetenzen von 
Migrantinnen und Migranten 
stärken

 n Faustlos: Wie Kinder Konflikte ge-
waltfrei lösen lernen

 n MIMI: Das Gesundheitsprojekt mit 
Migranten für Migranten in Bran-
denburg

 n XENOS: Leben und Arbeiten in 
Vielfalt

Wie lässt sich der Projektinhalt zusam-
menfassen? – Kurzdarstellung

 n Ist das Wesentliche in drei bis fünf 
Sätzen bzw. zehn bis zwölf Zeilen kurz 
und bündig dargestellt?

*Quelle: KOMMIT. Das Management-Handbuch für 

Migrantenorganisationen,2008, S.51-53.
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Kostenplan / Ausgaben __.___,__ €

1. Personalkosten
1.1. Für angestellte Mitarbeiter*innen

1.1.1. Gehaltskosten, einschließlich Zuwendungen wie 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld

1.1.2. Versicherungsbeiträge des Arbeitgebers zur Renten-, 
Arbeitslosen-, Kranken-, Pflege-, Unfallversicherung, …

1.1.3. Personalnebenkosten, wie Fortbildung und Supervision
1.1.4. Reisekosten für Dienstfahrten, Unterkunft und Ver-

pflegung
1.2. Für ehrenamtliche Mitarbeiter*innen

1.2.1. Personalnebenkosten, wie Fortbildung und Supervision
1.2.2. Aufwandsentschädigungen
1.2.3. Reisekosten für Dienstfahrten, Unterkunft und Ver-

pflegung
1.3. Für Honorarmitarbeiter*innen

1.3.1. Honorare
1.3.2. Aufwandsentschädigungen
1.3.3. Reisekosten für Dienstfahrten, Unterkunft und Ver-

pflegung

__.___,__ €

__.___,__ €

__.___,__ €

2. Sachkosten
2.1. Miete und Mietnebenkosten

2.1.1. Büroanmietung
2.1.2. Zeitweise Anmietung von Räumlichkeiten

2.2. Verwaltungskosten (Best. des Geldgebers beachten! Häufig 
zwischen 3 und 15 %.)

2.2.1. Buchführungskosten
2.2.2. Porto
2.2.3. Telefongebühren
2.2.4. Büro- und Verbrauchsmaterial

2.3. Maßnahmekosten
2.3.1. Fahrtkosten für die Teilnehmenden
2.3.2. Eintrittsgelder
2.3.3. Arbeitsmaterialien und Kopien für die Teilnehmenden
2.3.4. Spielmaterialien
2.3.5. Öffentlichkeitsarbeit

2.4. Fachliteratur

__.___,__ €

__.___,__ €

__.___,__ €

__.___,__ €

6.2. Beispiel: Kosten-Finanzierungs-Plan*

Finanzierungsplan / Einnahmen __.___,__ €

1. Fremdmittel
1.1. Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln

1.1.1. EU-Mittel
1.1.2. Bundesmittel (z.B. Modellförderung, Arbeitsförderung)
1.1.3. Landesmittel (z.B. Landeszentrale für politische Bildung, 

Lottomittel, Integrative Maßnahmen)
1.1.4. Kommunale Mittel (z.B. Kulturamt, Jugendamt)
1.1.5. Sonstige öffentliche Mittel (z.B. Bußgelder)

1.2. Private Zuwendungen
1.2.1. Erbschaften
1.2.2. Schenkungen
1.2.3. Spenden
1.2.4. Stiftungen

__.___,__ €

__.___,__ €

2. Eigenmittel
2.1. Mitgliedsbeiträge
2.2. Einnahmen aus Maßnahmen (z.B. Beiträge, Eintrittsgelder)

__.___,__ €
__.___,__ €

Werden verschiedene Förderungen in Anspruch genommen, ist zu prüfen, ob diese kumu-
lierbar, d.h. beide zugleich für dasselbe Projekt nutzbar sind. Dies erfragt man am besten bei 
den fördernden Institutionen.

 n Beispiel 1:
EU-Mittel aus einem Fond können nicht mit EU-Mitteln aus einem anderen 
Fonds kombiniert werden.

 n Beispiel 2:
Die Förderung der Aktion Mensch reduziert sich um die Höhe, die von einem 
anderen öffentlichen Geldgeber, z.B. der Kommune, gewährt wird.

Kostenplan / Ausgaben __.___,__ €

3. Einmalige Investitionen
3.1. Bauinvestitionen
3.2. Bürogeräte (wie z.B. Laptop, Kopierer, Fax, Telefon)
3.3. Büromöbel

__.___,__ €
__.___,__ €
__.___,__ €

*Quelle:  KOMMIT. Das Management-Handbuch für Migrantenorganisationen, 2008, S.53-54.
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6.3. Beispiel: Vereinssatzung*

§ 1 (Name und Sitz)

 n Der Verein führt den Namen „XYZ e.V.“
 n Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz „e.V.“
 n Der Sitz des Vereins ist Dresden.
 n Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 (Zweck des Vereins)

 n Zweck des Vereins ist:

 p die Förderung der Integration und Chancengleichheit von Migrantinnen und 
Migranten,

 p die Förderung von Akzeptanz und interkultureller Kompetenz sowohl bei der 
Mehrheitsbevölkerung als auch bei Menschen mit Migrationshintergrund,

 p die Förderung von Bildung und Erziehung,
 p die Förderung von Kunst und Kultur sowie
 p die Förderung der Jugendhilfe und die Unterstützung hilfebedürftiger Personen.
 p Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch:
 p die Unterhaltung einer Beratungsstelle,
 p Beratungsangebote, Feste, Aktivitäten,
 p gegenseitige Hilfe und Unterstützung,
 p Organisation und Durchführung von Fort- und Weiterbildung, Training in 

Schulen, Unternehmen, Behörden, Organisationen für Menschen mit Migrations-
hintergrund und für die Mehrheitsbevölkerung,

 p Förderung von Kindern und Jugendlichen, Tätigkeit auf dem Gebiet der Kinder- 
und Jugendhilfe im Sinne des § 1 des SGB VIII sowie

 p Pflege von Kultur und Tradition.

§ 3 (Gemeinnützigkeit, Mittelverwendung)

 n Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

 n Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 (Erwerb der Mitgliedschaft)

 n Vereinsmitglieder können natürliche Personen oder juristische Personen werden, so-
fern sie die Ziele des Vereins unterstützen.

 n Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen.
 n Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.
 n Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem Bewerber bzw. der 

Bewerberin die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig 
entscheidet.

§ 5 (Beendigung der Mitgliedschaft)

 n Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung der juristi-
schen Person.

 n Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsberech-
tigten Vorstandsmitglied. Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von 
einem Monat jeweils zum Ende des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorstand erklärt 
werden.

 n Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbe-
sondere ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger 
Pflichten oder Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. Über den Ausschluss 
entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an 
die Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu 
richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig. 
Dem Mitglied bleibt die Überprüfung der Maßnahme durch Anrufung der ordentlichen 
Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines ordentlichen Gerichts hat aufschiebende 
Wirkung bis zur Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung.

§ 6 (Beiträge)

 n Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und deren Fäl-
ligkeit bestimmt die Mitgliederversammlung.
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§ 7 (Organe des Vereins)

 n Organe des Vereins sind:
 p die Mitgliederversammlung,
 p der Vorstand.

§ 8 (Mitgliederversammlung)

 n Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören 
insbesondere die Wahl und Abwahl des Vorstands, die Entlastung des Vorstands, die 
Entgegennahme der Berichte des Vorstands, die Wahl der Kassenprüfer/innen, die 
Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit, die Beschlussfassung über die Än-
derung der Satzung, die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, die Ent-
scheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen sowie 
weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben.

 n Im ersten Quartal eines jeden Geschäftsjahres findet eine ordentliche Mitgliederver-
sammlung statt.

 n Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe 
von Gründen verlangt.

 n Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von einer 
Woche schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit 
dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungs-
schreiben gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein be-
kannt gegebene Anschrift gerichtet war.

 n Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche 
vor dem angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der 
Versammlung bekannt zu machen.

 n Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und über die 
Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitglie-
derversammlung zugegangen sind, können erst auf der nächsten Mitgliederversamm-
lung beschlossen werden.

 n Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mit-
glieder beschlussfähig.

 n Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet.
 n Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer/eine Schriftführerin zu 

wählen.
 n Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden.
 n Juristische Personen sind nur stimmberechtigt, wenn die schriftliche Bevollmächti-

gung eines Delegierten bzw. einer Delegierten vorliegt.
 n Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
 n Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit 

von 2/3 der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.
 n Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht.
 n Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das 

vom Versammlungsleiter/von der Versammlungsleiterin und dem Schriftführer/der 
Schriftführerin zu unterzeichnen ist.

§ 9 (Vorstand)

 n Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus mindestens drei und höchstens fünf 
Mitgliedern. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Je zwei Vor-
standsmitglieder sind gemeinsam vertretungsberechtigt.

 n Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren ge-
wählt.

 n Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden.
 n Wiederwahl ist zulässig.
 n Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist.
 n Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand.

§ 10 (Kassenprüfung)

 n Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von drei Jahren einen Kassenprüfer/ 
eine Kassenprüferin.

 n Diese/r darf nicht Mitglied des Vorstands sein.
 n Wiederwahl ist zulässig.
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§ 11 (Auflösung des Vereins)

 n Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes – soweit da-
durch die Gemeinnützigkeit verloren geht – fällt das Vermögen des Vereins an den 
Verein „ABC e.V.“ mit Sitz in Pastum, der es nur für gemeinnützige Zwecke verwenden 
darf.

§12 (Salvatorische Klausel)

 n Die Mitglieder stimmen der Salvatorischen Klausel zu. Diese besagt, dass wenn ein-
zelne Paragraphen, Abschnitte und Zeilen durch Dritte (Notar, Gericht, Finanzamt, etc.) 
für unwirksam erklärt werden, die übrigen Paragraphen der Satzung ihre Rechtsgül-
tigkeit behalten.

 n Des Weiteren berechtigt die Mitgliederversammlung die Vorstandsmitglieder gemäß 
§26 BGB durch Dritte beanstandete Formulierungen entsprechend selbstständig zu 
ändern und die Mitglieder auf der nächsten Jahreshauptversammlung zu informieren.

Dresden, 6. Dezember 2019

Unterschrift von mindestens sieben Gründungsmitgliedern

*Quelle: Staatsministerium der Justiz (2017). Alles über den Verein. 2.Auflage. Dresden. Ergänzt um die salvatorische 

Klausel.
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Lokaler Aktionsplan
Mittelsachsen

1. Wer kann gefördert werden?

Gefördert werden können rechtsfähige, 
nichtstaatliche gemeinnützige Organi-
sationen oder Fördervereine mit Eintrag in 
das Vereinsregister und Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit.

2. Was wird gefördert?

Gefördert werden Projekte zur

 n Förderung demokratischer Vielfalt 
und starker handlungsorientierter 
Netzwerke,

 n Vermittlung von Weltoffenheit und in-
terkultureller Erfahrungen,

 n Vermittlung von gewaltfreien Kon-
flikt- und Lösungsstrategien,

 n Auseinandersetzung mit demokra-
tiefeindlichen Bewegungen/Erschei-
nungen in Gegenwart und Vergangen-
heit.

3. Was kann nicht gefördert werden?

Nicht förderfähig sind Projekte mit 
Maßnahmen,

 n Die zum Pflichtaufgabenbereich des 
Bundes, der Länder oder Kommunen 
gehören,

 n Die nach Inhalt, Methodik und Struktur 
überwiegend schulischen Zwecken, 
dem Hochschulstudium, der Berufsbil-
dung außerhalb der Jugendsozialar-
beit, dem Breiten- und Leistungssport, 
der religiösen oder weltanschaulichen 
Erziehung, der parteiinternen oder ge-
werkschaftsinternen Schulung, der Er-
holung oder der Touristik dienen,

 n Mit agitatorischen Zielen,
 n Die zu den originären Aufgabenberei-

chen des Kinder- und Jugendplanes 
des Bundes gehören und der Art nach 
von dort gefördert werden können,

 n Die zu den originären Aufgabenbe-
reichen des Deutsch-Französischen 
Jugendwerkes (www.dfjw.de) oder des 
Deutsch-Polnischen Jugendwerkes 
(www.dpjw.de) gehören und der Art 
nach von diesen gefördert werden 
können,

 n Die schon vor dem Zeitpunkt der Be-
antragung begonnen haben.

4. Welche Förderhöchstsumme kann 
beantragt werden?

Es können Projekte mit jeweils bis zu max. 
7.500,00 € gefördert werden.

5. Sind Eigenmittel einzubringen?

Die Zuwendungen werden grundsätzlich als 
Fehlbedarfsfinanzierung, in Form von nicht 
rückzahlbaren Zuschüssen gewährt. Der 
Projektträger übernimmt einen Eigenanteil 
in Höhe von 5 % der Gesamtkosten des 
Projektes.

6. Welche Fristen sind zu beachten?

Die aktuelle Ausschreibungsfristen für 
Projekte finden Sie auf der Website.

7. Wo muss ich den Antrag stellen?

Landratsamt Mittelsachsen – Extremismus-
bekämpfung Katrin Dietze
Frauensteiner Straße 43
09599 Freiberg
  
aktionsplan@landkreis-mittelsachsen.de
www.aktionsplan-mittelsachsen.de

8. Welche Unterlagen sind einzu-
reichen?

In schriftlicher und digitaler Form sind ein-
zureichen:

 n Vollständig ausgefüllter Antrag mit 
Kosten- und Finanzierungsplan (mit 
Anlagen),

 n Kooperationserklärung(en),
 n Nachweis der Gemeinnützigkeit.

6.4. Fördermöglichkeiten in den Landkreisen

6.4.1. Förderung im Landkreis Mittelsachsen
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Förderung von Kleinprojekten

1. Wer kann gefördert werden?

Der Antragsteller muss Träger der freien Ju-
gendhilfe sein.

2. Was wird gefördert?

Gefördert werden Angebote der Ju-
gendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, 
der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen 
Kinder- und Jugendschutzes sowie der Fami-
lienbildung entsprechend der vom Jugend-
hilfeausschuss beschlossenen Richtlinie.

Für haupt- und ehrenamtliche Angebote 
der Leistungsbereiche §§ 11 bis 14 SGB 
VIII besteht die Möglichkeit der Förderung 
offener Angebote und Leistungen ebenso 
wie die Unterstützung von Kleinprojekten 
und Einzelmaßnahmen.

3. Sind Eigenmittel einzubringen?

Die Zuwendungen werden grundsätzlich als 
Fehlbedarfsfinanzierung, in Form von nicht 
rückzahlbaren Zuschüssen gewährt. Der 
Projektträger übernimmt einen Eigenanteil 
in Höhe von 5 % der Gesamtkosten des 
Projektes.

4. Welche Fristen sind zu beachten?

Antragsfrist ist mind. acht Wochen vor Maß-
nahmebeginn.

5. Wo muss ich den Antrag stellen?

Landratsamt Mittelsachsen – Kinderta-
gesbetreuung und Förderung
Frauensteiner Straße 43
09599 Freiberg

jugend.familie@landkreis-mittelsachsen.de
www.bit.ly/Kleinprojekte_Mittelsachsen

6. Welche Unterlagen sind einzu-
reichen?

In schriftlicher und digitaler Form sind ein-
zureichen:

 n Antrag auf Gewährung einer Zuwen-
dung,

 n Kosten- und Finanzierungsplan,
 n Aussagekräftige Maßnahmebeschrei-

bung.

Vereinsförderung Freiberg

1. Wer kann gefördert werden?

Gefördert werden können Verbände, Vereine 
und Selbsthilfegruppen gem. der Richtlinie 
zur Gewährung von Zuschüssen.

2. Was wird gefördert?

Gefördert werden Leistungen zur Finan-
zierung von Miet-, Personal- und Sachkosten 
für Projekte und Einrichtungen sowie für in-
vestive Zwecke.

3. Welche Fristen sind zu beachten?

Der schriftliche Antrag gemäß Formular 
muss bis spätestens 30.04. für das Folgejahr 
eingereicht werden.

4. Wo muss ich den Antrag stellen?

Stadtverwaltung Freiberg – Amt für Bildung, 
Jugend und Soziales
Obermarkt 24
09599 Freiberg

www.freiberg.de

5.Welche Unterlagen sind einzu-
reichen?

In schriftlicher und digitaler Form sind ein-
zureichen:

 n Antrag auf Gewährung einer Zuwen-
dung,

 n Kosten- und Finanzierungsplan,
 n Aussagekräftige Maßnahmebeschrei-

bung.



31 32

Vereinsförderung Döbeln

1. Wer kann gefördert werden?

Gefördert werden können Vereine, Gruppen 
und sonstige Zusammenschlüsse von 
Personen mit Sitz in Döbeln bzw. in Ausnah-
mefällen, auch von auswärtigen Trägern, 
sofern deren Vorhaben in Döbeln stattfinden.

2. Was wird gefördert?

Gefördert werden Projekte, die u.a. das Ziel 
verfolgen:

 n Entwicklung des kulturellen und 
künstlerischen Spektrums in der Stadt 
Döbeln,

 n Vereinsspezifische Veranstaltungen 
und Projekte, die der Öffentlichkeit 
zugänglich sind,

 n Heimat- und Traditionspflege,
 n Bildungsangebote im nichtschuli-

schen Bereich,
 n Entwicklung des Tourismus
 n Integration sozialer Randgruppen.

Weiterhin kann die Förderung erfolgen 
durch

 n Finanzielle Mittel,
 n Materielle Leistungen,
 n Zeitweise Überlassung von Technik 

und Geräten.

3. Was kann nicht gefördert werden?

Projekte, die gewaltverherrlichende und 
ausländerfeindliche Inhalte propagieren, 
werden nicht gefördert.

4. Welche Fristen sind zu beachten?

Anträge für Maßnahmen mit einem Zu-
schussbedarf unter 500,00 € sind mind. vier 
Wochen vor Beginn einzureichen.
Anträge für Maßnahmen mit einem zu er-
wartenden Zuschussbedarf über 500,00 
€ sind bis spätestens 15. September des 
laufenden Jahres für das Folgejahr einzu-
reichen.

5. Wo muss ich den Antrag stellen?

Stadtverwaltung Döbeln – Sachgebiet Kultur
Obermarkt 1
04720 Döbeln

kultur@doebeln.de
www.bit.ly/Vereinsfoerderung_Döbeln

6. Welche Unterlagen sind einzu-
reichen?

In schriftlicher Form sind folgende Un-
terlagen einzureichen
• Satzung,
• Vereinsregisterauszug,
• Gemeinnützigkeitserklärung.
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Mikroprojekte der Aktion
Zivilcourage

1. Wer kann gefördert werden?

Gefördert werden können ehrenamtlich 
engagierte Einzelpersonen und Personen-
gruppen, Initiativen, Bündnisse und Vereine.

2. Was wird gefördert?

Gefördert werden Projekte

 n Die im Landkreis Sächsische Schweiz 
– Osterzgebirge stattfinden,

 n Die innovativ und neuartig sind,
 n Die die Teilnehmenden selbst initiiert 

haben und bei der Entwicklung aktiv 
mitgewirkt und es selbst umgesetzt 
haben.

Zudem sollen die Projekte eines oder 
mehrere der folgenden Ziele verfolgen

 n Zivilgesellschaft stärken,
 n Eine demokratische Kultur fördern,
 n Verständnis für gemeinsame Grund-

werte und kulturelle Vielfalt entwi-
ckeln,

 n Werte wie Weltoffenheit und Toleranz 
vermitteln,

 n Die Achtung der Menschenwürde för-
dern,

 

 

 n Jede Form von gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit wie z.B. Ras-
sismus, Homophobie und Antisemi-
tismus bekämpfen.

3. Was kann nicht gefördert werden?

Nicht förderfähig sind Projekte mit 
folgenden Schwerpunkten

 n Einzelfallhilfe für bedürftige Per-
sonen,

 n Jugend- und Fachkräfteaustauschpro-
jekte,

 n Vorhaben, die durch den Schulunter-
richt, die Hochschullehre, ein Pflich-
praktikum oder eine Ausbildung abge-
deckt sind,

 n Vorhaben, bei denen der Verdacht auf 
einen rassistischen oder menschen-
feindlichen Hintergrund besteht,

 n Vorhaben, die agitatorischer, missio-
narischer oder propagandistischer Art 
sind,

 n Wenn Eigenmittel ersetzt werden.

4. Welche Förderhöchstsumme kann 
beantragt werden?

Es können Projekte mit jeweils bis zu max. 

6.4.2. Förderung im Landkreis Sächsische Schweiz / 
Osterzgebirge

500,00 € gefördert werden. Pro Antragsteller 
können zwei Projekte pro Jahr gefördert 
werden.

5. Welche Fristen sind zu beachten?

Anträge sollen bis spätestens drei Wochen 
vor Projektbeginn per Post eingereicht 
werden.

7. Wo muss ich den Antrag stellen?

Aktion Zivilcourage e.V.
Lange Straße 43
01796 Pirna

www.bit.ly/Mikroprojekte_Aktion-Zivil-
courage

8. Welche Unterlagen sind einzu-
reichen?

In schriftlicher und digitaler Form sind ein-
zureichen:

 n Vollständig ausgefüllter Antrag mit 
Kosten- und Finanzierungsplan (mit 
Anlagen),

 n Kooperationserklärung(en),
 n Nachweis der Gemeinnützigkeit.

http://www.bit.ly/Mikroprojekte_Aktion-Zivilcourage
http://www.bit.ly/Mikroprojekte_Aktion-Zivilcourage


35 36

Linda Bersch

0351 / 500 60 866
linda.bersch@kulturbuero-dresden.de

Patrick Irmer

0351 / 500 60 868
patrick.irmer@kulturbuero-dresden.de

Roberto Krebs
 

0351 / 500 60 868
roberto.krebs@kulturbuero-dresden.de

7. Team

Förderer:

Das Projekt Auf Augenhöhe - Empowerment für Migrant*innenorganisationen“ wurde mit 
Steuermitteln auf Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags be-
schlossenen Haushaltes mitfinanziert. 

Das Projekt wurde zudem unterstützt aus Mitteln der Stiftung :do und der Heidehof Stiftung.

mailto:linda.bersch%40kulturbuero-dresden.de?subject=Kontakt%20%C3%BCber%20Brosch%C3%BCre
mailto:patrick.irmer%40kulturbuero-dresden.de?subject=Kontakt%20%C3%BCber%20Brosch%C3%BCre
mailto:roberto.krebs%40kulturbuero-dresden.de?subject=Kontakt%20%C3%BCber%20Brosch%C3%BCre
http://www.smgi.sms.sachsen.de
http://www.stiftung-do.org
http://www.heidehof-stiftung.de
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